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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2010

Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Bestimmung 

der maßgebenden Einwohnerzahl 
nach § 96 Absatz 1 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes
Vom 29. Februar 2016

Auf Grund des § 96 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S.  602), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2009 (GV. NRW. S.  861) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium für Inneres und Kommunales:

Artikel 1

Dem § 2 der Verordnung zur Bestimmung der maßgeben-
den Einwohnerzahl nach § 96 Absatz 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes vom 17. Juli 2013 (GV. NRW. S.  473) 
wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Maßgebende Einwohnerzahl für die Beteiligung der 
Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnah-
men nach § 9 Absatz 1 des Krankenhausfi nanzierungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
1991 (BGBl.  I S.  886) in der jeweils geltenden Fassung 
durch §  17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) in der jeweils gelten-
den Fassung ist die von IT. NRW – Geschäftsbereich Sta-
tistik – jährlich zum Stichtag 31. Dezember des Vorvor-
jahres auf der Grundlage des Zensus 2011 
fortgeschriebene Bevölkerung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. Februar 2016

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r

– GV. NRW. 2016 S. 148

2121
7831

Verordnung zur Änderung 
von Zuständigkeiten für die Überwachung 
des Verkehrs mit Betäubungsmitteln und 

Tierimpfstoffen in tierärztlichen Hausapotheken
Vom 1. März 2016

Auf Grund

–  des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgeset-
zes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S.  462) geändert worden ist, insoweit nach An-
hörung der fachlich zuständigen Ausschüsse, und

–  des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602)

verordnet die Landesregierung:

2121

Artikel 1
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arz-

neimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz

§  3a der Verordnung über Zuständigkeiten im Arznei-
mittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz vom 

11. Dezember 1990 (GV. NRW. S. 659), die zuletzt durch 
Verordnung vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 210) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. § 1 Absatz 1 Nummer 3 zuständige Behörde für 
die

  a)   Entgegennahme von Mitteilungen über Tierhal-
tungen und Arzneimittelanwendungen nach 
§§ 58a und 58b des Arzneimittelgesetzes,

  b)   Übermittlung dieser Daten an die gemeinsame 
Stelle nach § 58c Absatz 3 des Arzneimittelge-
setzes,

  c)   Überwachung von tierärztlichen Hausapothe-
ken nach den §§ 64 bis 69 und die Ausstellung 
von Bescheinigungen nach §  47 Absatz  1a für 
die in § 47 Absatz 1 Nummer 6 des Arzneimit-
telgesetzes bezeichneten Empfänger,

  d)   Überwachung nach § 69a des Arzneimittelgeset-
zes von Stoffen, die als Tierarzneimittel verwen-
det werden können und

  e)   Entgegennahme von Anzeigen nach §  73 Ab-
satz 3a Satz 4 des Arzneimittelgesetzes,“.

 b)   Nach Nummer  1 wird folgende Nummer  2 einge-
fügt:

   „2. § 1 Absatz 1 Nummer 5 zuständige Behörde für 
die Aufgaben nach den §§  19 und 22 des Betäu-
bungsmittelgesetzes, soweit Tierärzte, tierärztliche 
Hausapotheken und Tierkliniken betroffen sind“.

 c)   Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden die 
Nummern 3 und 4.

2.   In Absatz 2 werden nach der Angabe „§ 3 Absatz 1“ 
die Angabe „und 2“ eingefügt und die Wörter „und 
den aufgrund dieses Gesetzes“ durch die Wörter „, des 
§ 32 des Betäubungsmittelgesetzes und der auf Grund 
dieser Gesetze“ ersetzt.

7831

Artikel 2
Änderung der Verordnung 

über Zuständigkeiten auf den Gebieten 
der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung 
und Beseitigung tierischer Nebenprodukte 

sowie zur Übertragung von Ermächtigungen 
zum Erlass von Tierseuchenverordnungen

Die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten 
der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Beseiti-
gung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung 
von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverord-
nungen vom 27. Februar 1996 (GV. NRW. S. 104), die zu-
letzt durch Verordnung vom 13. Mai 2014 (GV. NRW. 
S. 293) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In §  2 werden nach den Wörtern „für die Mitteilung 
an das Paul-Ehrlich Institut nach §  12 Absatz  2 
Satz 3,“ die Wörter „für die Überwachung immunolo-
gischer Tierarzneimittel nach § 24, soweit nicht Apo-
theken und Tierhalter betroffen sind,“ eingefügt.

2.  In § 14 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. für die Entscheidung über die Erteilung der Her-
stellungserlaubnis nach § 3,

  für die Übermittlung der Durchschrift der Herstel-
lungserlaubnis nach § 4 Absatz 2,

  für die Entgegennahme von Anzeigen nach §  6 Ab-
satz 1,

  für das Anordnen des Ruhens der Herstellungserlaub-
nis nach § 7,

  für das Verlangen des zur Verfügung Stellens der Pro-
ben nach § 15 Absatz 1,

  für das Verlangen nach der Vorlage der Prüfungser-
gebnisse nach § 15 Absatz 2,

  für die Erteilung einer Bescheinigung nach § 18 Ab-
satz 1,
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 für die Prüfung von Betrieben nach § 19 Absatz 1,

  für Mitteilungen an die zuständige Zulassungsstelle 
nach § 30 Absatz 3 Satz 1,

  für die Entgegennahme einer Benennung nach §  30 
Absatz 5 Satz 1,

  für das Verlangen nach der Vorlage von Berichten 
nach § 30 Absatz 6,

  für die Entgegennahme einer Unterrichtung nach § 34 
Absatz 2 Satz 1,

  für das Verlangen nach der Vorlage der Aufzeichnun-
gen nach § 37 Nummer 5,

  für das Verlangen der Vorlage des Plans nach §  37 
Nummer 8,

  für das Verlangen nach der Vorlage von Nachweisen 
nach § 40 Absatz 4 Satz 4

 das Landesamt,“.

2.   Dem § 23 wird folgender Satz angefügt:

  „Soweit immunologische Tierarzneimittel betroffen 
sind, wird die Zuständigkeit für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf das Landes-
amt übertragen, sofern nicht Apotheker und Tierhal-
ter betroffen sind.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 1. März 2016

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Für die Ministerpräsidentin

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2016 S. 148

321

Verordnung zur Änderung 
der InternetversteigerungsVO

Vom 25. Februar 2016

Auf Grund des § 814 Absatz 3 der Zivilprozessordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781) und 
des § 979 Absatz 1b Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), von denen § 814 Ab-
satz  3 der Zivilprozessordnung durch Artikel 1 Buch-
stabe b und §  979 Absatz  1b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs durch Artikel 4 Nummer  3 Buchstabe b des 
Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl.  I S.  2474) eingefügt 
worden ist, jeweils in Verbindung mit §  8 der Internet-
versteigerungsVO vom 22. September 2009 (GV. NRW. 
S. 508), verordnet das Justizministerium:

Artikel 1

§  5 der InternetversteigerungsVO vom 22. September 
2009 (GV. NRW. S. 508) wird wie folgt geändert:

1.  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 wird das Wort „Justizauktion“ durch das 
Wort „Justiz-Auktion“ ersetzt.

 b)   In Satz  5 werden die Wörter „Widerrufs- und 
Rückgaberecht gemäß § 312d Absatz 1“ durch die 
Wörter „Widerrufsrecht gemäß §  312g Absatz  1“ 
ersetzt.

2.   In Absatz  2 Satz  2 wird das Wort „Justizauktion“ 
durch das Wort „Justiz-Auktion“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. Februar 2016

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2016 S. 149

763

 Verordnung
 über die Beaufsichtigung der Versicherungs-

unternehmen und der Versorgungswerke 
der Freien Berufe in Nordrhein-Westfalen

 (Versicherungsaufsichtsverordnung –
 VersAufsVO NRW)
Vom 29. Februar 2016

Auf Grund

–  des §  39 Absatz  2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434) und des § 1 der Ver-
ordnung zur Übertragung der Befugnis zum Erlass von 
Rechtsverordnungen zur Rechnungslegung von Versi-
cherungsunternehmen auf das Finanzministerium vom 
12. Januar 2016 (GV. NRW. S.  29), im Benehmen mit 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

–  des § 3 Absatz 2 Satz 3 und des § 4 Satz 2 des Landes-
versicherungsaufsichtsgesetzes vom 20. April 1999 
(GV. NRW. S. 154), von denen § 4 durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S.  696) 
eingefügt worden ist,

verordnet das Finanzministerium:

Teil 1
Berichterstattung, Prüfung, Aufsichtskosten

§ 1
Interner Bericht öffentlich-rechtlicher 

Versicherungsunternehmen

Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen, die der 
Aufsicht durch das Finanzministerium unterliegen, 
haben der Aufsichtsbehörde einen internen Bericht in 
einfacher Ausfertigung entsprechend den Vorschriften 
der Versicherungsberichterstattungs-Verordnung vom 29. 
März 2006 (BGBl.  I S.  622), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 16. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4353) 
geändert worden ist, einzureichen. Die Aufsichtsbehörde 
kann Abweichungen zulassen.

§ 2
Prüfungsberichte

Für die inhaltliche Ausgestaltung der Prüfungsberichte 
zu den Jahresabschlüssen der öffentlich-rechtlichen 
 Versicherungsunternehmen, die der Aufsicht durch das 
Finanzministerium unterliegen, gilt die Prüfungsberich-
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teverordnung vom 3. Juni 1998 (BGBl. I S. 1209), die zu-
letzt durch Artikel 8 Absatz 18 des Gesetzes vom 17. Juli 
2015 (BGBl. I S. 1245) geändert worden ist, entsprechend. 
Die Aufsichtsbehörde kann Abweichungen zulassen.

§ 3
Interner Bericht und Prüfung kleinerer Versicherungs-

vereine auf Gegenseitigkeit

(1) Kleinere Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im 
Sinne des §  210 Absatz  1 Satz  1 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zu-
letzt durch Artikel 3 Nummer 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2015 (BGBl.  I S.  2553) geändert worden ist, die 
der Aufsicht durch die Bezirksregierungen unterliegen 
und nicht gemäß §  210 Absatz  3 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes von der laufenden Aufsicht freigestellt 
sind, haben den nach der Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung vom 8. November 1994 
(BGBl. I S. 3378) in der jeweils geltenden Fassung aufzu-
stellenden Jahresabschluss einzureichen.

(2) Der Jahresabschluss nach Absatz 1 ist zusammen mit 
den gemäß Erlass des Finanzministeriums zu erstellen-
den Formblättern und Nachweisungen in einfacher Aus-
fertigung einen Monat nach der Mitglieder- oder Mit-
gliedervertreterversammlung, spätestens neun Monate 
nach Schluss des Geschäftsjahres, der zuständigen Auf-
sichtsbehörde einzureichen.

§ 4
Versicherungsaufsichtskosten

(1) Die Kosten für die Versicherungsaufsicht nach §  1 
und §  3 des Landesversicherungsaufsichtsgesetzes tra-
gen die beaufsichtigten Einrichtungen durch Entrich-
tung von Gebühren. Zu den Kosten gehören auch die 
Kosten, die durch eine Heranziehung von Prüferinnen 
und Prüfern nach §  10 Absatz  3 Nummer  4 entstanden 
sind.

(2) Der Gesamtbetrag der Gebühren soll neun Zehntel 
der jährlichen Kosten nach § 10 betragen. Die Höhe der 
Gebühr der einzelnen beaufsichtigten Einrichtung be-
misst sich nach ihrem Anteil an den verdienten Brutto-
Beiträgen aller beaufsichtigten Einrichtungen. Die Ge-
bühr darf ein Tausendstel der jährlichen verdienten 
Brutto-Beiträge nicht überschreiten. Die Aufsichtsbe-
hörde setzt die Gebühren jährlich nachträglich fest.

Teil 2
Versorgungswerke

§ 5
Grundlagen des Geschäftsbetriebs

(1) Die Versorgungswerke werden auf der Grundlage 
ihres Geschäftsplans und ihrer Satzung zur Erfüllung 
ihres gesetzlichen Auftrags tätig. Sie dürfen nur solche 
Geschäfte betreiben, die hiermit in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen.

(2) Vor Aufnahme des Geschäftsbetriebs ist der Ge-
schäftsplan der Aufsichtsbehörde einzureichen. Der Ge-
schäftsplan enthält vollständige Angaben über:

1.   die Grundsätze für die Berechnung ausreichender ma-
thematischer Rückstellungen einschließlich der ver-
wendeten Rechnungsgrundlagen und mathematischen 
Formeln,

2.   die Maßnahmen, mit denen die Erfüllung der Ver-
pfl ichtungen gegenüber den Mitgliedern dauerhaft si-
chergestellt wird,

3.   Verträge, durch die die Bestandsverwaltung, die Leis-
tungsbearbeitung, das Rechnungswesen, die Vermö-
gensanlage oder die Vermögensverwaltung ganz oder 
zu einem wesentlichen Teil einem anderen Unterneh-
men auf Dauer übertragen werden; derartige Verträge 
sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen,

4.  eine beabsichtigte Rückversicherung und

5.   die Bildung einer Rücklage zur Deckung eines außer-
gewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb, 
über die Beträge, die hierfür jährlich zurückzulegen 

sind, und darüber, welchen Mindestbetrag diese Rück-
lage erreichen sollte.

Geschäftsplan und Geschäftsplanänderungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

(3) Vor Aufnahme des Geschäftsbetriebs ist die Satzung 
der Aufsichtsbehörde einzureichen. Die Satzung enthält 
vollständige Angaben über:

1.   die Ereignisse, bei deren Eintritt das Versorgungswerk 
zu einer Leistung verpfl ichtet ist, und über die Fälle, 
in denen aus besonderen Gründen diese Pfl icht ausge-
schlossen oder aufgehoben sein soll,

2.   die Art, den Umfang und die Fälligkeit der Leistungen 
des Versorgungswerks,

3.   die Fälligkeit der Beiträge und die Rechtsfolgen eines 
Verzugs,

4.   die Gestaltungsrechte der Mitglieder und der sonsti-
gen Leistungsberechtigten sowie über die Obliegen-
heiten und Anzeigepfl ichten vor und nach Eintritt des 
Versorgungsfalles,

5.   den Verlust von Ansprüchen aus dem Mitgliedschafts-
verhältnis zum Versorgungswerk, wenn Fristen ver-
säumt werden,

6.   die Grundsätze der Verteilung der Überschüsse des 
Versorgungswerks und

7.  die Grundsätze für die Vermögensanlage.

Satzungen und Satzungsänderungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Diese führt das Benehmen des zuständigen Fachministe-
riums herbei.

(4) Die hauptamtlichen Geschäftsleiterinnen und Ge-
schäftsleiter eines Versorgungswerks müssen zuverlässig 
und fachlich geeignet sein. Das Versorgungswerk hat der 
Aufsichtsbehörde die Bestellung und das Ausscheiden 
einer hauptamtlichen Geschäftsleiterin oder eines 
hauptamtlichen Geschäftsleiters anzuzeigen. Die ehren-
amtlichen Mitglieder der Verwaltungs- und Aufsichts-
organe müssen zuverlässig sein und die zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben erforderliche Sachkunde besitzen. 
Das Nähere regelt die Aufsichtsbehörde.

§ 6
Risikomanagement, Kapitalausstattung

(1) Die Versorgungswerke müssen über ein angemessenes 
Risikomanagement verfügen. Hierzu zählen die Identifi -
kation und Bewertung von Risiken, eine Beurteilung der 
Risikotragfähigkeit, eine Risikosteuerung und eine Risi-
kostrategie. Hierüber ist jährlich ein Risikobericht anzu-
fertigen.

(2) Die Versorgungswerke haben zur Sicherstellung der 
dauernden Erfüllbarkeit ihrer Leistungsverpfl ichtungen 
freie unbelastete Eigenmittel mindestens in Höhe einer 
Solvabilitätsspanne zu bilden.

(3) Als freie unbelastete Eigenmittel sind anzusehen:

1.  die Verlustrücklage,

2.   der Anteil der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung, der noch nicht für die Überschussverteilung 
festgelegt ist, und

3.   stille Reserven, soweit diese nicht Ausnahmecharakter 
tragen.

Von der Summe der sich nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 er-
gebenden Beträge sind ein Verlustvortrag und die in der 
Bilanz ausgewiesenen immateriellen Werte abzusetzen.

(4) Die Höhe der Solvabilitätsspanne bemisst sich nach 
den Risiken des gesamten Geschäftsbetriebs und soll 
mindestens 2,5 Prozent der Deckungsrückstellung betra-
gen. Das Nähere regelt die Aufsichtsbehörde. Die Versor-
gungswerke können eigene Modelle entwickeln, die der 
Zustimmung der Aufsicht bedürfen.

(5) Mit dem Jahresabschluss sind der Aufsichtsbehörde 
der Risikobericht sowie eine Berechnung der Solvabili-
tätsspanne vorzulegen und die Eigenmittel nachzuwei-
sen.
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§ 7
Vermögensanlage

(1) Die Bestände des Sicherungsvermögens sind so anzu-
legen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität 
bei jederzeitiger Liquidität des Versorgungswerks unter 
Wahrung angemessener Mischung und Streuung erreicht 
wird. Zur Absicherung von Kurs- und Zinsänderungsri-
siken sowohl bei bereits vorhandenen Vermögenswerten 
wie auch bei noch zu erwerbenden Wertpapieren, oder 
soweit aus vorhandenen Wertpapieren ein zusätzlicher 
Ertrag erzielt werden soll – ohne dass bei Erfüllung von 
Lieferverpfl ichtungen eine Unterdeckung des Siche-
rungsvermögens eintreten kann – , ist der Einsatz von 
Termingeschäften, Optionen und ähnlichen Finanzinst-
rumenten gestattet. Eine Nachschusspfl icht darf hier-
durch nicht entstehen. Die Aufnahme von Fremdmitteln 
ist grundsätzlich nicht zulässig. 

(2) Art und Umfang der zulässigen Anlage des Siche-
rungsvermögens ergeben sich aus § 215 Absatz 1 und 2 
sowie §  47 Nummern 11 und 12 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes und den §§ 2 bis 6 der Anlageverordnung 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3913), die durch Arti-
kel 3 Absatz  2 Nummer  4 der Verordnung vom 1. April 
2015 (BGBl.  I S.  434) aufgehoben worden ist. Die Auf-
sichtsbehörde kann Abweichungen zulassen. 

(3) Die Versorgungswerke haben über ihre gesamten Ver-
mögensanlagen, aufgegliedert in Neuanlagen und Be-
stände, in den von der Aufsichtsbehörde festzulegenden 
Formen und Fristen zu berichten.

§ 8
Rechnungslegung, Berichterstattung

Die Versorgungswerke haben gemäß §  3 Rechnung zu 
legen und Bericht zu erstatten. Das Wertaufholungsgebot 
nach § 253 Absatz 5 des Handelsgesetzbuches in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (BGBl.  I 
S. 2565) geändert worden ist, ist nicht anzuwenden.

§ 9
Jahresabschlussprüfung

(1) Die Versorgungswerke haben den Jahresabschluss 
und den Lagebericht durch eine Abschlussprüferin oder 
einen Abschlussprüfer gemäß § 341 k Absatz 1 und 3 des 
Handelsgesetzbuchs prüfen zu lassen.

(2) Das Organ, das die Wahl und unverzüglich danach 
die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Ab-
schlussprüfers vorzunehmen hat, ist in der Satzung des 
Versorgungswerks zu bestimmen. Die Abschlussprüferin 
oder der Abschlussprüfer soll vor Ablauf des Geschäfts-
jahres, auf das sich seine Prüfungstätigkeit erstreckt, ge-
wählt werden.

(3) Die oder der vom Versorgungswerk bestimmte Ab-
schlussprüferin oder Abschlussprüfer ist der Aufsichts-
behörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde 
kann, wenn sie gegen die Abschlussprüferin oder den 
Abschlussprüfer des Jahresabschlusses Bedenken hat, 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Prüferanzeige 
verlangen, dass innerhalb einer angemessenen Frist eine 
andere Abschlussprüferin oder ein anderer Abschluss-
prüfer bestimmt wird. Unterbleibt das oder hat die Auf-
sichtsbehörde auch gegen die neue Abschlussprüferin 
oder den neuen Abschlussprüfer Bedenken, so hat sie die 
Abschlussprüferin oder den Abschlussprüfer selbst zu 
bestimmen. In diesem Fall gilt § 318 Absatz 1 Satz 4 des 
Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe, dass das Versor-
gungswerk den Prüfungsauftrag unverzüglich der oder 
dem von der Aufsichtsbehörde bestimmten Prüferin oder 
Prüfer zu erteilen hat.

(4) Für die inhaltliche Ausgestaltung der Prüfungsbe-
richte zu den Jahresabschlüssen der Versorgungswerke 
gilt § 2 entsprechend.

(5) Bei der Prüfung des Jahresabschlusses hat die Prüfe-
rin oder der Prüfer festzustellen, ob das Versorgungswerk 
die Anzeigepfl ichten gemäß §  5 Absatz  4 Satz  2 erfüllt 
hat. Das Ergebnis ist in den Prüfungsbericht aufzuneh-
men. Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde hat die Prüfe-

rin oder der Prüfer auch sonstige, bei der Prüfung be-
kannt gewordene Tatsachen mitzuteilen, die gegen eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Geschäfte des Ver-
sorgungswerks sprechen.

(6) Das Versorgungswerk hat der Aufsichtsbehörde eine 
Ausfertigung des Berichts der Abschlussprüferin oder 
des Abschlussprüfers mit den Bemerkungen des Versor-
gungswerks unverzüglich nach der Feststellung des Jah-
resabschlusses vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde kann 
den Bericht mit der Abschlussprüferin oder dem Ab-
schlussprüfer erörtern und, wenn nötig, Ergänzungen der 
Prüfung und des Berichts auf Kosten des Versorgungs-
werks veranlassen.

§ 10
Ziele und Befugnisse der Versicherungsaufsicht

(1) Die Aufsichtsbehörde achtet auf die ordnungsgemäße 
Durchführung des Geschäftsbetriebs der Versorgungswerke 
und die ausreichende Wahrung der Belange der Mitglieder. 
Dabei achtet die Aufsichtsbehörde insbesondere auf die 
dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpfl ichtungen der 
Versorgungswerke gegenüber ihren Mitgliedern, auf die 
Bildung ausreichender versicherungstechnischer Rückstel-
lungen, auf die Anlage des Vermögens in entsprechend ge-
eignete Vermögenswerte, auf die Einhaltung der kaufmän-
nischen Grundsätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung, 
Rechnungslegung und angemessenen Kontrolle einschließ-
lich eines angemessenen Risikomanagements, auf die Sol-
vabilität des Versorgungswerks und die Einhaltung der 
übrigen fi nanziellen Grundlagen des Geschäftsplans.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber den Versor-
gungswerken alle Anordnungen treffen, die geeignet und 
erforderlich sind, um Missstände zu vermeiden oder zu be-
seitigen. Missstand ist jedes Verhalten eines Versorgungs-
werks, das den in Absatz  1 genannten Aufsichtszielen 
 widerspricht. Insbesondere kann die Aufsichtsbehörde:

1.   jederzeit, soweit dies zur Erreichung der Aufsichts-
ziele erforderlich ist, eine Änderung des Geschäfts-
plans verlangen,

2.   soweit die Eigenmittel geringer als die Solvabilitäts-
spanne sind, die Vorlage eines Plans zur Wiederher-
stellung gesunder Finanzverhältnisse (Sanierungs-
plan) verlangen,

3.   soweit eine Vermögensanlage die Zahlungsfähigkeit 
des Versorgungswerks gefährden kann, geeignete An-
ordnungen auch dann treffen, wenn die Vermögens-
anlage nicht zum gebundenen Vermögen gehört, und

4.   soweit ein Versorgungswerk keine ausreichenden ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen bildet oder 
seine versicherungstechnischen Rückstellungen unzu-
reichend bedeckt, die freie Verfügung über die Vermö-
gensgegenstände dem Versorgungswerk untersagen 
oder einschränken.

(3) Die Aufsichtsbehörde ist befugt:

1.   von den Versorgungswerken Auskünfte über alle Ge-
schäftsangelegenheiten sowie Vorlage oder Übersen-
dung aller Geschäftsunterlagen zu verlangen,

2.   auch ohne besonderen Anlass in den Geschäftsräumen 
der Versorgungswerke Prüfungen des Geschäftsbe-
triebs vorzunehmen,

3.   Prüfungen auch so vorzunehmen, dass sie an einer 
von den Versorgungswerken nach § 341 k des Handels-
gesetzbuchs veranlassten Prüfung teilnimmt und 
selbst die Feststellungen trifft, die sie für nötig hält,

4.   zu Prüfungen nach den Nummern 2 und 3 Personen 
hinzuzuziehen, die nach §  341 k in Verbindung mit 
§  319 des Handelsgesetzbuchs zu Prüferinnen oder 
Prüfern bestimmt werden können; für diese Personen 
gilt die Bestimmung des §  323 des Handelsgesetz-
buchs für Abschlussprüferinnen oder Abschlussprüfer 
sinngemäß, und

5.   zu den Sitzungen der Aufsichts- und Mitglieder-
organe der Versorgungswerke Vertreterinnen oder Ver-
treter zu entsenden, denen auf Verlangen das Wort zu 
erteilen ist. Der Aufsichtsbehörde sind die Tagesord-
nung spätestens 14 Tage vor der Sitzung und nach der 
Sitzung das Protokoll zu übersenden.
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Teil 3
Schlussbestimmungen

§ 11
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2016 in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Februar 2016

Der Finanzminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

– GV. NRW. 2016 S. 149

780

Verordnung 
über die Festsetzung der Umlage der 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2016

Vom 24. Februar 2016

Auf Grund des §  2 Absatz  1 des Umlagegesetzes vom 
17.  Juli 1951 (GV. NRW. S.  87), der durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 808) geän-
dert worden ist, verordnet das Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2016 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 11. Dezember 2015 auf 8,00 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
in Kraft.

Düsseldorf, den 24. Februar 2016

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l

– GV. NRW. 2016 S. 152

2022

Achtzehnte Änderung 
der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen

Vom 18. November 2015

Auf Grund des § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die kom-
munalen Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 6. November 1984 (GV. 
NRW. S. 694, ber. S. 748) hat der Verwaltungsrat in seiner 
Sitzung vom 18. November 2015 wie folgt beschlossen:

Die Satzung der Rheinischen Versorgungskassen vom 
19. November 1985 (GV. NRW. 1986 S. 71 / StAnz. RhPf. 
1986 S. 79), die zuletzt durch die 17. Satzungsänderung 
vom 22. Juni 2011 (GV. NRW. S. 364 / StAnz.RhPf. 2011 
S. 1102) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.

1.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe c wird wie folgt gefasst:

   „c) Fraktionen des Deutschen Bundestages und des 
Landtags Nordrhein-Westfalen,“.

 b)  Buchstabe e wird wie folgt gefasst:

   „e) juristische Personen des privaten Rechts und 
Personengesellschaften, wenn sie kommunale Auf-
gaben erfüllen,“.

 c)   In Satz 1 werden die Wörter „, die unter e) bezeich-
neten juristischen Personen des privaten Rechts 
im  Bereich des Landschaftsverbands Rheinland“ 
gestrichen.

2.  § 4 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) 1Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehren-
amtlich tätig. 2Die §§ 30 bis 33 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen gelten sinngemäß. 
3Es besteht ein Anspruch auf Sitzungsgeld. 4Die Höhe 
richtet sich nach den Regelungen für die Mitglieder 
der Landschaftsversammlung des Landschaftsverban-
des Rheinland. 5Über Ausschließungsgründe bei den 
Mitgliedern des Verwaltungsrates entscheidet der Ver-
waltungsrat.“

3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 werden die Wörter „vertritt die Rheini-
schen Versorgungskassen in Rechts- und Verwal-
tungsgeschäften“ durch die Wörter „ist in Geschäf-
ten der laufenden Verwaltung die gesetzliche 
Vertreterin/der gesetzliche Vertreter der Rheini-
schen Versorgungskassen“ ersetzt.

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) 1Die Leiterin/der Leiter der Rheinischen Ver-
sorgungskassen und die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer haben ihre Aufgaben mit der Sorg-
falt zu erfüllen, die sie in eigenen Angelegenheiten 
anzuwenden pfl egen. 2Die Haftung ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.“

2.

Die Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 18. No-
vember 2015 in Kraft.

Köln, den 18. November 2015

P e t r a u s c h k e

Vorsitzender des Verwaltungsrates

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Achtzehnte Änderung der Satzung der 
Rheinischen Versorgungskassen hat das Ministerium für 
Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfa-
len am 17. Februar 2016 angenommen. Sie wird nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunalen Ver-
sorgungskassen und Zusatzversorgungskassen im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 6. November 1984 (GV. NRW. 
S. 694, ber. S. 748), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Okto-
ber 2015 (GV. NRW. S. 698, ber. S. 706) geändert worden 
ist, bekannt gemacht.

Köln, den 23. Februar 2016

Rheinische Versorgungskassen

Die Leiterin der Kassen

L u b e k

– GV. NRW. 2016 S. 152
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2022

Neunzehnte Änderung 
der Satzung der Rheinischen Zusatz-

versorgungskasse
Vom 22. Dezember2015

Auf Grund des §  13 Absatz  1 und Absatz  2 Satz  1 des 
Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfa-
len vom 6. November 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. S. 748) 
hat der Kassenausschuss der RZVK im schriftlichen Ver-
fahren vom Dezember 2015 wie folgt beschlossen:

Die Satzung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 
vom 29. Oktober 2002 (GV. NRW. S. 540), in der Fassung 
der 18. Satzungsänderung vom 28. Mai 2015 (GV. NRW. 
S. 565/StAnz.RhPf. S. 754), wird wie folgt geändert:

1.

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:

   „§ 14   Beendigung der Mitgliedschaft und ihre 
Rechtsfolgen“.

 b)  Die Angabe zu § 58 wird wie folgt gefasst:

   „§ 58   Rückstellung für Überschussbeteiligung“.

 c)   Nach der Angabe zu § 59 werden folgende Anga-
ben eingefügt:

  „§ 59a   Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden 
aus dem Abrechnungsverband II

  § 59b  Einmalbetrag

  § 59c   Optionen zur Zahlung des Einmalbetra-
ges“.

 d)   Nach der Angabe zu §  60 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 60a   Ermittlung und Deckung des Finanzbe-
darfs im Abrechnungsverband II“.

 e)   Die bisherige Angabe „§  60a Wirtschaftsführung 
und Rechnungswesen“ wird die Angabe

  „§ 60b  Wirtschaftsführung und Rechnungswesen“.

 2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  2 werden die Wörter „Rheini-
schen Versorgungskassen“ durch die Wörter 
„Rheinische Versorgungskassen“ ersetzt.

 b)  Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben.

 c)   In Absatz  2 werden jeweils die Wörter „Rheini-
schen Versorgungskassen“ durch die Wörter 
„Rheinische Versorgungskassen“ ersetzt.

 d)   In Absatz 5 werden die Wörter „Rheinischen Ver-
sorgungskassen“ durch die Wörter „Rheinische 
Versorgungskassen“ ersetzt.

 3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  2 werden jeweils die Wörter „Rheini-
schen Versorgungskassen“ durch die Wörter 
„Rheinische Versorgungskassen“ ersetzt.

 b)   In Absatz 3 werden die Wörter „vertritt die Kasse 
in Rechts- und Verwaltungsgeschäften“ durch die 
Wörter „ist in Geschäften der laufenden Verwal-
tung die gesetzliche Vertreterin/der gesetzliche 
Vertreter der Kasse“ ersetzt.

 4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 Dem Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:

  „6Es besteht ein Anspruch auf Sitzungsgeld. 7Die 
Höhe richtet sich nach den Regelungen für die Mit-
glieder der Landschaftsversammlung des Land-
schaftsverbandes Rheinland.“

 5.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 werden die Wörter 
„und e“ gestrichen.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wör-
ter „Rheinischen Versorgungskassen“ durch die 
Wörter „Rheinische Versorgungskassen“ ersetzt.

 6.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

   „d) juristische Personen des privaten Rechts und 
Personengesellschaften, wenn sie kommunale 
Aufgaben erfüllen, ihr dauernder Bestand gesi-
chert erscheint und die Folgen einer Insolvenz ge-
genüber der Kasse als abgesichert anzusehen 
sind,“.

 b)  Absatz 1 Buchstabe e wird aufgehoben.

 c)   Die bisherigen Buchstaben f und g werden die 
Buchstaben e und f.

 d)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 7.   In § 12 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 11 Ab-
satz  3“ durch die Wörter „§  11 Absatz  1 Buchstabe 
d“ ersetzt.

 8.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 3 werden die Wörter „und e“ gestrichen 
und nach den Wörtern „des privaten Rechts“ die 
Wörter „und Personengesellschaften“ eingefügt.

 b)  Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

   „1. von Mitgliedern im Sinne des §  11 Absatz  1 
Buchstabe d

  a)   jede Änderung bei den Inhaber-/Beteiligungs-
verhältnissen,

  b)   der Wegfall der kommunalen Aufgabenerfül-
lung oder

  c)   eine Gefährdung des dauerhaften Bestandes 
des Mitglieds;“.

 c)  Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa) Nummer 2 wird aufgehoben.

  bb) Die bisherige Nummer 3 wird die Nummer 2.

 9.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 14
  Beendigung der Mitgliedschaft und ihre 
  Rechtsfolgen“.

 b)  Dem Absatz 5 werden folgende Absätze angefügt:

   „(6) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband I richtet sich der vom ausgeschie-
denen Mitglied zu erbringende fi nanzielle Aus-
gleich nach §§ 15 bis 15b.

  (7) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungs-
verband II richtet sich der vom ausgeschiedenen Mit-
glied zu erbringende fi nanzielle Ausgleich nach 
§§ 59a und 59b.“

10.   In §  15a Absatz  3 Satz  1 werden nach den Wörtern 
„aus einem anderen Mitglied“ die Wörter „des Ab-
rechnungsverbandes I“ angefügt.

11.   In §  53 Absatz  1 werden die Wörter „Rheinischen 
Versorgungskassen“ durch die Wörter „Rheinische 
Versorgungskassen“ ersetzt.

12.   In §  57 Satz  1 wird vor dem Wort „Pfl ichtversiche-
rung“ das Wort „kapitalgedeckten“ und vor den Wör-
tern „eine Verlustrücklage“ das Wort „jeweils“ einge-
fügt.

13.  § 58 wird wie folgt gefasst:

 „§ 58 
 Rückstellung für Überschussbeteiligung

  (1) 1Die Rückstellung für Überschussbeteiligung 
im  kapitalgedeckten Abrechnungsverband II der 
Pfl icht versicherung und in der freiwilligen Versiche-
rung dient jeweils der Finanzierung von Leistungs-
verbesserungen oder Leistungserhöhungen und der 
Deckung von Fehlbeträgen, soweit die jeweilige 
 Verlustrücklage nicht ausreicht. 2Die Rückstellung 
für Überschussbeteiligung im kapitalgedeckten Ab-
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rechnungsverband II dient außerdem der Entlastung 
von Mitgliedern in diesem Abrechnungsverband, so-
weit diese als Arbeitgeber Pfl ichtbeiträge von mehr 
als 4 v.H. der zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte 
geleistet haben. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend in Bezug auf eine nach § 56 Absatz 2 gebildete 
Teildeckungsrückstellung in der Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband I).

  (2) 1Der Überschuss in der kapitalgedeckten Pfl icht-
versicherung (Abrechnungsverband II) und der frei-
willigen Versicherung, der sich entsprechend dem 
versicherungstechnischen Geschäftsplan ergibt, wird 
jeweils in eine Rückstellung für Überschussbeteili-
gung eingestellt, soweit er nicht zur Dotierung der 
Verlustrücklage oder zur Bildung weiterer geschäfts-
planmäßig festgelegter Rückstellungen benötigt 
wird. 2Dies gilt entsprechend für eine nach § 56 Ab-
satz  2 gebildete Teildeckungsrückstellung in der 
Pfl ichtversicherung (Abrechnungsverband I).

  (3) Über die Verwendung der in der Rückstellung für 
Überschussbeteiligung eingestellten Mittel entschei-
det der Kassenausschuss auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars.“

14.  § 59 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

   „(1) Weist die versicherungstechnische Bilanz für 
den Abrechnungsverband II oder für die freiwilli-
ge Versicherung vor Entnahmen aus der Ver-
lustrücklage oder der Rückstellung für Über-
schussbeteiligung einen Verlust (Jahresfehlbetrag) 
oder eine bilanzielle Unterdeckung (bilanzieller 
Fehlbetrag) aus, können zu deren Deckung die 
dem jeweiligen Abrechnungsverband zugeordnete 
Verlustrücklage und, sofern diese aufgebraucht 
ist, die jeweilige Rückstellung für Überschussbe-
teiligung herangezogen werden.

   (2) 1Verbleibt nach Inanspruchnahme der Ver-
lustrücklage und der Rückstellung für Über-
schussbeteiligung gemäß Absatz  1 im Abrech-
nungsverband II ein bilanzieller Fehlbetrag, der 
nach Einschätzung des Verantwortlichen Aktuars 
voraussichtlich mit den zukünftigen Erträgen 
nicht ausgeglichen werden kann, hat der Verant-
wortliche Aktuar dem Kassenausschuss geeignete 
Maßnahmen nach §  60a Absatz  2 vorzuschlagen, 
durch die der bilanzielle Fehlbetrag planmäßig 
wieder ausgeglichen und eine angemessene Kapi-
talausstattung im Sinne von §  60a hergestellt 
werden kann. 2Im Falle der Erhebung eines Zu-
satzbeitrages nach § 64 im Abrechnungsverband I 
kann die Kasse zur Deckung von Fehlbeträgen 
den Zusatzbeitrag erhöhen; Absatz 1 gilt entspre-
chend.“

 b)   Der bisherige Absatz  2 wird Absatz  3 und die 
Wörter „Rückstellung für künftige Leistungsver-
besserungen“ werden durch die Wörter „Rück-
stellung für Überschussbeteiligung“ ersetzt.

 c)   Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und die 
Wörter „nach den Absätzen 1 und 2“ werden 
durch die Wörter „nach den Absätzen 1 bis 3“ er-
setzt.

15.   Nach § 59 werden folgende §§ 59a bis § 59 c einge-
fügt:

 „§ 59a 
 Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden aus dem 
 Abrechnungsverband II

  (1) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrechnungs-
verband II hat das ausgeschiedene Mitglied an die 
Kasse für die auf ihr lastenden Verpfl ichtungen aus 
der Pfl ichtversicherung einen fi nanziellen Ausgleich 
für nicht gedeckte Fehlbeträge und Unterfi nanzie-
rungsrisiken auf Grund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnis-
se zu erbringen.

  (2) 1Der fi nanzielle Ausgleich ist in Form eines Ein-
malbetrags (§ 59b) zu leisten, sofern sich das ausge-
schiedene Mitglied nicht bis spätestens einen Monat 
nach Zugang der Mitteilung über die Höhe des Ein-

malbetrags durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Kasse für die Zahlung einer der in § 59c vorgese-
henen Optionen entscheidet. 2Insolvenzfähige Mit-
glieder können die ratenweise Tilgung im Rahmen 
der Zahlungsoptionen nach §  59c Absatz  1 und die 
Einmalzahlung nach § 59c Absatz 1 Buchstabe c nur 
wählen, wenn sie bis zu dem in Satz  1 genannten 
Zeitpunkt 

 a)   eine unwiderrufl iche Verpfl ichtungserklärung ei-
ner oder mehrerer juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch 
Gesetz ausgeschlossen ist,

 b)   eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherungsunternehmens oder

 c)   eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
und mit einer Institutssicherung versehenen Kre-
ditinstituts

  in Höhe des nach § 59b berechneten Einmalbetrages 
(Sicherungsbetrag) vorlegen. 3Die Kasse kann ein an-
deres Sicherungsmittel zulassen. 4Tritt die Insolvenz-
fähigkeit erst während des Zahlungszeitraums nach 
§ 59c ein, hat das ausgeschiedene Mitglied unverzüg-
lich eine Satz  2 entsprechende Absicherung beizu-
bringen.

  (3) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine Aus-
gliederung ganz oder teilweise aus einem anderen 
Mitglied des Abrechnungsverbandes II hervorgegan-
gen, sind ihm auch Ansprüche und Anwartschaften 
auf Grund früherer Pfl ichtversicherungen über das 
ausgliedernde Mitglied zuzurechnen. 2Kann nicht 
festgestellt werden, welche der bei dem ausgliedern-
den Mitglied entstandenen Ansprüche und Anwart-
schaften dem ausgegliederten Bereich zuzuordnen 
sind, werden diese dem durch Ausgliederung ent-
standenen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, 
das dem Verhältnis der Zahl der ausgegliederten Be-
schäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten ent-
spricht, die am Tag vor der Ausgliederung über das 
ausgliedernde Mitglied pfl ichtversichert waren. 3Für 
die Höhe der Ansprüche und Anwartschaften nach 
Satz 2 kann die Kasse Durchschnittsbeträge errech-
nen. 4Der Barwert der Verpfl ichtung nach Satz 2 ver-
mindert sich um jeweils ein Zwanzigstel für je zwölf 
der in der Zeit zwischen dem Beginn und dem Ende 
der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband II zu-
rückgelegten vollen Monate. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten 
entsprechend, wenn ein Mitglied Pfl ichtversicherte 
von einem anderen Mitglied des Abrechnungsver-
bandes II im Wege der Ausgliederung übernommen 
hat.

  (4) 1Werden auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
einem Mitglied im Abrechnungsverband II mit einem 
Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, entweder Ar-
beitsverhältnisse übertragen oder von diesem Arbeit-
geber mit ausgeschiedenen Pfl ichtversicherten des 
Mitglieds Arbeitsverhältnisse begründet, so ist das 
Mitglied verpfl ichtet, für die ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten und die dem übertragenen Be-
stand zuzuordnenden Ansprüche und Anwartschaf-
ten den anteiligen Einmalbetrag nach § 59b Absatz 1 
bis 3 zu zahlen; kann nicht festgestellt werden, wel-
che Ansprüche und Anwartschaften dem übertrage-
nen Bestand zuzuordnen sind, so gilt §  12 Absatz  5 
Satz 3 entsprechend. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der an-
dere Arbeitgeber eine Vereinbarung nach §  12 Ab-
satz  5 geschlossen hat. 3Die Kasse kann von der 
 Erhebung eines anteiligen Einmalbetrages mit Zu-
stimmung des Kassenausschusses absehen, wenn 
hiermit keine wesentlichen fi nanziellen Ausfälle ver-
bunden sind.

 § 59b 
 Einmalbetrag

  (1) 1Der Einmalbetrag berechnet sich durch Multi-
plikation der Unterfi nanzierungsquote mit der 
 Summe des Barwertes der auf das ausgeschiedene 
Mitglied entfallenden Verpfl ichtungen im Abrech-
nungsverband II (Verpfl ichtungsbarwert) und einer 
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Pauschale zur Deckung zukünftiger Verwaltungskos-
ten in Höhe von 2 v.H. dieses Barwerts. 2Die Unterfi -
nanzierungsquote ergibt sich aus der Differenz der 
Zahl 1 zur Ausfi nanzierungsquote. 3Die Ausfi nanzie-
rungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis des zum 
Stichtag des letzten Jahresabschlusses vor dem Aus-
scheiden des Mitglieds vorhandenen Teilvermögens 
des Abrechnungsverbandes II zur Summe des Bar-
wertes der Verpfl ichtungen des Abrechnungsverban-
des II (Gesamtverpfl ichtungsbarwert) und einer Pau-
schale zur Deckung zukünftiger Verwaltungskosten 
in Höhe von 2 v.H. dieses Barwerts. 4Das Teilvermö-
gen entspricht dem Betrag der Verlustrücklage zu-
züglich der versicherungstechnischen Rückstellun-
gen abzüglich eines bilanziellen Fehlbetrages des 
Abrechnungsverbandes II.

  (2) 1Für die Ermittlung des Verpfl ichtungsbarwertes 
und Gesamtverpfl ichtungsbarwertes sind zum Zeit-
punkt der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrech-
nungsverband II zu berücksichtigen

 a)   Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, künf-
tige Ansprüche von deren Hinterbliebenen und 
ruhende Ansprüche, sowie

 b)   Versorgungspunkte aus unverfallbaren Anwart-
schaften.

  2Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der einheitli-
chen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens erworbenen Ansprüche und Anwartschaf-
ten im Abrechnungsverband II zu berücksichtigen.

  (3) 1Die Verpfl ichtungsbarwerte sind nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen vom Verantwort-
lichen Aktuar der Kasse zu ermitteln. 2Zur Gewähr-
leistung ausreichender Sicherheiten ist als 
Rechnungszins der zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
in der Deckungsrückstellungsverordnung festgelegte 
Zinssatz zugrunde zu legen, höchstens jedoch ein 
Zinssatz von 2,75 v.H. 3Als Sterbetafeln sind die ent-
sprechend der Nummer 1.2.3 der Durchführungsvor-
schriften zu §§ 15a und 15b modifi zierten Heubeck-
Richttafeln 2005 G zu verwenden. 4Die jährliche 
Anpassung der Betriebsrenten nach §  37 wird ein-
kalkuliert.

  (4) Die Kosten für die versicherungsmathematischen 
Berechnungen hat das ausscheidende Mitglied zu 
tragen.

  (5) 1Der Einmalbetrag ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung zu zahlen. 2Liefert das 
ausgeschiedene Mitglied die für die Berechnung des 
Einmalbetrags notwendigen Daten erst nach dem 
Zeitpunkt des Ausscheidens, wird der auf den Zeit-
punkt der Beendigung der Mitgliedschaft berechnete 
Betrag mit dem Rechnungszins des Absatz 3 Satz 2 
bis zum Ablauf des Monats der Datenlieferung auf-
gezinst.

  (6) Auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars kön-
nen zu den nach den Absätzen 1 bis 4 notwendigen 
Berechnungen weitere Berechnungsparameter vom 
Kassenausschuss beschlossen und in Durchführungs-
vorschriften zu § 59b als Anhang zur Satzung aufge-
nommen werden.“

 § 59c 
 Optionen zur Zahlung des Einmalbetrages

  (1) Das ausgeschiedene Mitglied kann für die Erfül-
lung des nach §  59b berechneten Betrages anstelle 
der Einmalzahlung zwischen folgenden Optionen 
wählen:

 a)   1Das ausgeschiedene Mitglied kann den Einmal-
betrag zuzüglich einer Verzinsung in Höhe des 
Zinssatzes gemäß § 59b Absatz 3 Satz 2 sowie ei-
ner zusätzlichen jährlichen Verwaltungskosten-
pauschale von zwei v.H. des pro Jahr zu zahlen-
den Betrages. in maximal 20 gleichen Jahresraten 
tilgen (ratenweise Tilgung); die Jahresrate ist je-
weils vorschüssig zum Jahrestag der Beendigung 
der Mitgliedschaft fällig. 2Das ausgeschiedene 
Mitglied kann jeweils zum Ende eines Geschäfts-
jahres verlangen, dass der Umfang einer Insol-
venzsicherung nach § 59a Absatz 2 Satz 2 auf den 

Betrag der Restschuld zum Ende des nachfolgen-
den Geschäftsjahres zuzüglich der in diesem Jahr 
fälligen Jahresrate beschränkt wird.

 b)   1Das ausgeschiedene Mitglied kann sich bei einer 
Einmalzahlung oder ratenweisen Tilgung auch 
für die nachträgliche Neuberechnung des nach 
§ 59b ermittelten Betrages des zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens vereinbarten Nachberechnungszeit-
raums entscheiden. 2In diesem Fall können wäh-
rend des vereinbarten Nachberechnungszeit-
raums sowohl das ausgeschiedene Mitglied als 
auch die Kasse nach jeweils fünf Jahren durch 
schriftliche Erklärung verlangen, dass der zu ent-
richtende Betrag zum Ende des Kalenderjahres, 
das dem Verlangen folgt, auf der Grundlage der 
dann gemäß § 59b Absatz 3 maßgebenden Berech-
nungsparameter neu berechnet und dem unter 
Berücksichtigung der laufenden Durchschnitts-
verzinsung und Rentenzahlungen fortgeschriebe-
nen Verpfl ichtungsbarwert (Vergleichswert) ge-
genüber gestellt wird. 3Ist der neu ermittelte 
Betrag geringer als der Vergleichswert, hat die 
Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied den Diffe-
renzbetrag zu erstatten; im umgekehrten Fall ist 
das ausgeschiedene Mitglied verpfl ichtet, den Dif-
ferenzbetrag innerhalb eines Monats ab Zugang 
der Mitteilung an die Kasse zu zahlen. 4Zum Ende 
des Zahlungszeitraums wird nach den gleichen 
Grundsätzen eine Schlussrechnung erstellt.

 c)   1Das ausgeschiedene Mitglied kann bei seiner 
Entscheidung für die Option der nachträglichen 
Neuberechnung gemäß Buchstabe b verlangen, 
dass für die Ermittlung des von ihm nach §  59b 
zu zahlenden Betrages der maßgebende Rech-
nungszins um den Faktor 1,66 erhöht wird und 
sich dadurch der anfänglich zu zahlende Betrag 
reduziert. 2Der Erhöhungsfaktor wird für die 
Erstberechnung und die nachträglichen Neube-
rechnungen zugrunde gelegt. 3Bei dieser Option 
werden Differenzbeträge zugunsten des Mitglieds 
nicht ausgezahlt, sondern bis zur Schlussrech-
nung vorgetragen. 4Die Schlussrechnung erfolgt 
zum Ende des Nachberechnungszeitraums mit 
den dann maßgebenden Rechnungsgrundlagen 
ohne Berücksichtigung des Erhöhungsfaktors.

  (2) Die Dauer des Nachberechnungszeitraums sowie 
die Berechnungen der Beträge nach Absatz 1 und der 
Vergleichswerte können in Durchführungsvorschrif-
ten geregelt werden, die vom Kassenausschuss zu be-
schließen sind.

  (3) 1Die nach Absatz  1 anfallenden Zahlungen sind 
vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilungen der Kasse 
zu zahlen. 2Auf laufende jährliche Zahlungen können 
Vorauszahlungen erhoben werden. 3Ist das ausge-
schiedene Mitglied mit den Zahlungen mehr als drei 
Monate in Verzug, ist die Kasse berechtigt, die aus-
stehenden Raten fällig zu stellen, bzw. die Schluss-
rechnung nach Absatz 1 zu erstellen.

  (4) Die Kosten für die versicherungsmathematischen 
Berechnungen hat das ausgeschiedene Mitglied zu 
tragen. 

  (5) 1Der Sicherungsbetrag (§  59a Absatz  2 Satz  2), 
den das ausgeschiedene Mitglied zu erbringen hat, 
entspricht im Falle der Optionen des Absatzes 1 
Buchstabe a und b dem Einmalbetrag (§ 59b) zuzüg-
lich der in Absatz 1 geregelten Verzinsung sowie der 
Verwaltungskostenpauschale nach Absatz 1 Buchsta-
be a Satz  1. 2Soweit eine Neuberechnung nach Ab-
satz 1 vorgenommen wurde, ist der Sicherungsbetrag 
bei allen Zahlungsmodalitäten unter Berücksichti-
gung der bereits gezahlten Raten jeweils auf den neu 
ermittelten Betrag anzupassen. 3Auf Verlangen des 
ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt eine anteilige 
Kürzung des Sicherungsumfangs nach Entrichtung 
der jeweiligen Gesamtsumme der jährlichen Zahlung 
(Absatz  1). 4Das ausgeschiedene Mitglied kann bei 
einer ratenweisen Tilgung jeweils zum Ende eines 
Geschäftsjahres verlangen, dass der Umfang einer 
Insolvenzsicherung auf den Betrag der Restschuld 
zum Ende des nachfolgenden Geschäftsjahres zuzüg-
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lich der in diesem Jahr fälligen Jahresrate be-
schränkt wird. 5Wählt das ausgeschiedene Mitglied 
die Option nach Absatz 1 Buchstabe c, wird die In-
solvenzsicherung nicht mit dem um 1,66 erhöhten 
Rechnungszins, sondern mit dem Rechnungszins 
nach § 59b Absatz 3 berechnet.“

16.  Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt:

 „§ 60a 
 Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs 
 im Abrechnungsverband II

  (1) 1Der Pfl ichtbeitragssatz im Abrechnungsverband 
II ist nach versicherungsmathematischen Grundsät-
zen auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars so 
festzusetzen, dass die zu entrichtenden Beiträge zu-
sammen mit dem vorhandenen Vermögen und den 
sonstigen zu erwartenden Einnahmen des Abrech-
nungsverbandes voraussichtlich ausreichen, um die 
satzungs- und betriebsrentenrechtlichen Leistungs-
verpfl ichtungen aus den Anwartschaften und An-
sprüchen dauerhaft erfüllen zu können. 2Grundlage 
für die Festsetzung des Pfl ichtbeitragssatzes sind die 
im Versicherungstechnischen Geschäftsplan defi nier-
ten maßgeblichen Rechnungsgrundlagen.  3Diese um-
fassen den Rechnungszins zur Abzinsung der Ver-
pfl ichtungen, die biometrischen Rechnungsgrundla-
gen sowie Annahmen zum Renteneintrittsalter und 
zu den künftigen Verwaltungskosten.

  (2) 1Kommt der Verantwortliche Aktuar im Zusam-
menhang mit der Überprüfung der Finanzlage ge-
mäß § 7 Absatz 1 zu der Einschätzung, dass die dau-
ernde Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen auf der 
Grundlage der aktuellen Pfl ichtbeiträge und der 
künftig erwarteten Überschüsse nicht mehr gewähr-
leistet ist, hat er geeignete Konsolidierungsmaß-
nahmen (zum Beispiel die Anpassung des Pfl icht-
beitragssatzes) vorzuschlagen, über die der Kassen-
ausschuss entscheidet. 2Soweit der Pfl ichtbeitrag zur 
Herstellung oder Wiederherstellung einer angemes-
senen Kapitalausstattung oder zur Finanzierung der 
Verstärkung der Rechnungsgrundlagen auf Grund 
einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehen-
den Änderung der Verhältnisse dient, kann er als 
Sonderzuschlag erhoben und in der Pfl ichtbeitrags-
abrechnung als Bestandteil des Pfl ichtbeitrags ge-
genüber dem Mitglied jeweils gesondert ausgewiesen 
werden.

  (3) Weist der Abrechnungsverband eine angemessene 
Kapitalausstattung auf und kommt der Verantwortli-
che Aktuar im Zusammenhang mit der Überprüfung 
der Finanzlage gemäß § 7 Absatz 1 zu der Einschät-
zung, dass der Pfl ichtbeitragssatz abgesenkt werden 
kann, ohne die dauernde Erfüllbarkeit der Verpfl ich-
tungen zu gefährden, hat er geeignete Entlastungs-
maßnahmen vorzuschlagen, über die der Kassenaus-
schuss entscheidet.

  (4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwendenden 
Grundsätze und Einzelheiten zur Bestimmung der 
maßgeblichen Rechnungsgrundlagen können in 
Durchführungsvorschriften geregelt werden, die vom 
Kassenausschuss zu beschließen sind.“

17.  Der bisherige § 60a wird § 60b.

18.   In §  66 Absatz  2 werden nach dem Wort „Bonus-
punkten“ die Wörter „sowie die Entlastung von Mit-
gliedern, soweit diese im Abrechnungsverband II Ar-
beitgeberpfl ichtbeiträge von mehr als 4 v. H. der 
zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte geleistet ha-
ben,“ eingefügt.

2.

Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 23. De-
zember 2015 in Kraft.

Köln, den 22. Dezember 2015

S c h ü t t e l e r

Vorsitzender des Kassenausschusses

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Neunzehnte Änderung der Satzung der 
Rheinischen Zusatzversorgungskasse hat das Ministeri-
um für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen am 25. Januar 2016 angenommen. Sie wird 
nach § 13 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes über die kommu-
nalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen 
im Lande Nordrhein-Westfalen vom 6. November 1984 
(GV. NRW. S. 694, ber. S. 748), das zuletzt durch Gesetz 
vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. S. 698, ber. S. 706) geän-
dert worden ist, bekannt gemacht.

Köln, den 23. Februar 2016

Rheinische Versorgungskassen

Die Leiterin der Kassen

L u b e k

– GV. NRW. 2016 S. 153

75

Gesetz 
über die Regulierungskammer 

Nordrhein-Westfalen 
(RegKG NRW)

Vom 8. März 2016

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
über die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen*

(RegKG NRW)

§ 1 
Zuständigkeit

Für den Vollzug der Aufgaben der Landesregulierungsbe-
hörde nach § 54 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes 
vom 7. Juli 2005 (BGBl.  I S.  1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Februar 2016 
(BGBl.  I S.  254) geändert worden ist, richtet das für 
Wirtschaft zuständige Ministerium die Regulierungs-
kammer Nordrhein-Westfalen ein.

§ 2 
Unabhängigkeit

(1) Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen übt 
ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig, ins-
besondere von allen politischen Stellen, und in eigener 
Verantwortung aus. Die Mitglieder der Regulierungs-
kammer Nordrhein-Westfalen entscheiden unabhängig 
und sind nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen und 
ihren Mitgliedern ist es untersagt, im Hinblick auf die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Weisungen von Regie-
rungsstellen oder anderen öffentlichen Einrichtungen 
einzuholen oder entgegenzunehmen. Der Regulierungs-
kammer Nordrhein-Westfalen und ihren Mitgliedern 
dürfen sonstige Aufgaben nur in einem Umfang übertra-
gen werden, der die sachgerechte Wahrnehmung der Auf-
gaben der Landesregulierungsbehörde nach §  54 Ab-
satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht gefährdet.

* Dieses Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie 
2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14. Au-
gust 2009, S.  55) sowie der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschrif-
ten für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14. August 2009, S. 94).
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(3) Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen und 
ihre Mitglieder üben ihre Aufgaben unparteiisch und un-
abhängig von Marktinteressen aus. Der Regulierungs-
kammer Nordrhein-Westfalen und ihren Mitgliedern ist 
es untersagt, im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben Weisungen von privaten Stellen, insbesondere 
von Energieversorgungsunternehmen im Sinne des §  3 
Nummer  18 des Energiewirtschaftsgesetzes, einzuholen 
oder entgegenzunehmen.

(4) Als Mitglieder der Regulierungskammer Nordrhein-
Westfalen sind Personen ausgeschlossen, die 

1.   als Organmitglieder, Beschäftigte oder freiberufl iche 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eines Energiever-
sorgungsunternehmens im Sinne von § 3 Nummer 18 
des Energiewirtschaftsgesetzes tätig sind oder in den 
letzten drei Jahren tätig waren,

2.   als Mitglieder, Beschäftigte oder freiberufl iche Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter für einen Verband der 
Energiewirtschaft tätig sind oder in den letzten drei 
Jahren tätig waren oder

3.  einem Parlament oder einer Regierung angehören.

§ 1 in Verbindung mit den §§ 20 und 21 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S.  294) geändert 
worden ist, bleibt unberührt.

§ 3 
Besetzung

(1) Die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen ent-
scheidet in der Besetzung mit einem vorsitzenden Mit-
glied und zwei beisitzenden Mitgliedern mit Mehrheit. 
Kostenfestsetzungen nach §  91 des Energiewirtschafts-
gesetzes können auch durch ein einzelnes Mitglied der 
Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen getroffen 
werden.

(2) Abweichend von Absatz  1 Satz  1 kann das vorsit-
zende Mitglied einzelne oder eine bestimmte Art von Ver-
waltungsverfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
durch unanfechtbaren Beschluss einem beisitzenden 
Mitglied zur alleinigen Entscheidung übertragen, wenn

1. die Sache keine wesentlichen Schwierigkeiten in tat-
sächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist,

2. die Sache keine grundsätzliche Bedeutung hat und 

3. kein Beteiligter einen Antrag auf Entscheidung durch 
die Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen stellt.

Ein Antrag nach Satz 1 Nummer 3 kann nur bis zum Ab-
schluss der Anhörung der Beteiligten nach § 67 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes zu der beabsichtigten 
Entscheidung gestellt werden. Ist in einem Verwaltungs-
verfahren eine Übertragung nach Satz 1 erfolgt, so legt 
das zur alleinigen Entscheidung berufene Mitglied die 
Sache der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen 
vor, wenn im Laufe des Verfahrens die Voraussetzungen 
nach Satz  1 Nummer  1 bis 3 entfallen. In diesem Fall 
übernimmt die Regulierungskammer Nordrhein-Westfa-
len das Verwaltungsverfahren durch unanfechtbaren Be-
schluss.

§ 4 
Mitglieder

(1) Die oder der für Wirtschaft zuständige Ministerin 
oder Minister ernennt die Mitglieder der Regulierungs-
kammer Nordrhein-Westfalen und bestimmt ein vorsit-
zendes Mitglied sowie dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter. § 2 Absatz 1 bleibt unberührt.

(2) Als Mitglied der Regulierungskammer Nordrhein-
Westfalen können nur Personen berufen werden, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis zum Land 
Nordrhein-Westfalen stehen und die für die Tätigkeit er-
forderlichen Kenntnisse über Netzregulierung und Ener-
giewirtschaft haben. Mindestens ein Mitglied der Regu-
lierungskammer Nordrhein-Westfalen muss die Befähi-
gung zum Richteramt haben.

(3) Zum vorsitzenden Mitglied kann nur eine Beamtin 
oder ein Beamter auf Lebenszeit beziehungsweise eine 
vergleichbare Regierungsbeschäftigte oder ein vergleich-
barer Regierungsbeschäftigter ernannt werden, die oder 
der die Befähigung zum Richteramt besitzt oder die 
Laufbahnvoraussetzungen für den höheren Dienst er-
füllt. Das vorsitzende Mitglied soll über Verwaltungser-
fahrung im Regulierungsbereich verfügen.

(4) Das vorsitzende Mitglied wird für eine Amtszeit von 
sieben Jahren ernannt. Eine einmalige Verlängerung der 
Amtszeit um sieben Jahre ist zulässig. Die Ernennung 
der beisitzenden Mitglieder erfolgt für eine Amtszeit von 
fünf bis sieben Jahren. Eine Verlängerung der Amtszeit 
der beisitzenden Mitglieder um fünf bis sieben Jahre ist 
zulässig. Bei der Ernennung der beisitzenden Mitglieder 
ist durch eine entsprechende Bemessung der Amtszeiten 
dafür Sorge zu tragen, dass die Amtszeiten nicht zu dem-
selben Zeitpunkt enden.

(5) Vor Ablauf seiner Amtszeit kann ein Mitglied der Re-
gulierungskammer Nordrhein-Westfalen nur seines 
Amtes enthoben oder in ein anderes Amt versetzt wer-
den, wenn

1.  es dies beantragt,

2.  es schriftlich zustimmt,

3.   eine entsprechende Anwendung der Vorschriften des 
Deutschen Richtergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl.  I S.  713), 
das zuletzt durch Artikel 132 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, 
über die Versetzung oder die Amtsenthebung von 
Richtern auf Lebenszeit dies zulässt oder

4.   das Mitglied aus dem der Ernennung zugrunde lie-
genden Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis aus-
scheidet.

(6) Die oder der für Wirtschaft zuständige Ministerin 
oder Minister übt die Dienstaufsicht über das vorsit-
zende Mitglied und die beisitzenden Mitglieder der Re-
gulierungskammer Nordrhein-Westfalen aus. §  2 Ab-
satz 1 bleibt hiervon unberührt.

§ 5 
Finanzierung

Die Personal- und Sachmittel der Regulierungskammer 
Nordrhein-Westfalen werden im Einzelplan des für Wirt-
schaft zuständigen Ministeriums gesondert ausgewiesen. 
Bei der Bemessung der ausgewiesenen Haushaltsmittel 
ist sicherzustellen, dass die Regulierungskammer Nord-
rhein-Westfalen über eine zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben angemessene personelle und fi nanzielle Ressour-
cenausstattung verfügt. Das vorsitzende Mitglied der 
Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen entscheidet 
im Rahmen der Gesetze eigenverantwortlich über die 
Verwendung der ausgewiesenen Haushaltsmittel.

§ 6 
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium hat gegen-
über dem Landtag zum 31. Dezember 2025 Bericht über 
die Wirksamkeit dieses Gesetzes zu erstatten.

Düsseldorf, den 8. März 2016

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Für die Ministerpräsidentin

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

(L. S.) Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s
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Rainer  S c h m e l t z e r

Der Minister 
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